
Durch Betriebshilfe sollen generell die mit dem Aus-
fall der Arbeitskraft verbundenen nachteiligen wirt-
schaftlichen Folgen für den landwirtschaftlichen 
Betrieb hintan gehalten werden. Ein Betriebshilfe-
einsatz soll Platz greifen, wenn zur Erledigung von 
nicht aufschiebbaren Betriebsarbeiten Fremdhilfe 
erforderlich ist. 

Voraussetzung für die pauschale Betriebshilfe ist 
das Vorliegen des Einsatzgrundes Krankheit bzw. 
Arbeitsunfall in Verbindung mit einer Krankenhaus- 
behandlung, sofern anhand der medizinischen Dia-
gnose (ICD10-Code = internationale Klassifizierung 
für Krankheiten bzw. gesundheitliche Probleme 
durch das behandelnde Krankenhaus) eine mehr 
als 14-tägige Arbeitsunfähigkeit die Folge ist. Die-
ser ICD10-Code muss vorliegen – entweder vom 
Krankenhaus elektronisch übermittelt oder durch 
Vorlage einer Bestätigung – damit der Anspruch 
überprüft werden kann. Die Dauer der diagnosebe-
zogenen Arbeitsunfähigkeiten sind in einem Katalog 
der SVS standardisiert medizinisch festgelegt. Sie 
dient als Basis für die Berechnung und Auszahlung 
der pauschalen Betriebshilfe, entspricht aber nicht 
der eigentlichen Ausfalldauer. 

Ein Anspruch auf pauschale Abgeltung der Be-
triebshilfe ist erst ab Meldung bei der SVS gegeben. 
Diese Meldung kann bei der SVS telefonisch oder 
per Mail erfolgen.

Fristgerechte Meldung: Die Meldung muss spätes-
tens bis zum 7. Tag ab dem Beginn der Kranken-
hausbehandlung, aber frühestens bis zu 14 Tage 
vor Beginn der Krankenhausbehandlung erfolgen. 
Verspätete Meldungen führen zu einer Leistungs-
kürzung.

Ein schriftlicher Leistungsantrag wird infolge der 
Meldung bei Erfüllung der Voraussetzungen zu-
gesandt und ist grundsätzlich binnen 14 Tagen 
vollständig ausgefüllt und unterfertigt Ihrem SVS 
Kundencenter zu übermitteln.

Die pauschale Betriebshilfe gebührt bei recht- 
zeitiger Meldung und Antragstellung ab dem 
7. Tag nach Vorliegen eines Einsatzgrundes  
(= Aufnahmezeitpunkt im Krankenhaus) für 
Kalendertage außer Sonn- und Feiertage in der 
Höhe von täglich 40,04 Euro (Wert 2026).

Kein Anspruch auf pauschale Betriebshilfe besteht 
bei gleichzeitigem Eigenpensions-, Ruhegenuss-, 
Pflegegeld oder Wochengeldbezug. 

Auf die Leistung der pauschalen Betriebshilfe be-
steht kein Rechtsanspruch. 

Für den Fall, dass eine Einsatznotwendigkeit über 
den pauschal abgegoltenen Zeitraum hinaus erfor-
derlich ist, kann im Anschluss mittels Antrag und 
Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbestätigung des 
behandelnden Arztes binnen 14 Tagen mit Zustim-
mung der SVS (nach chefärztlicher Klärung) ein 
Wechsel zur herkömmlichen Sozialen Betriebshilfe 
erfolgen. Es wird die Erfüllung aller Voraussetzun-
gen dafür (Eignung des Betriebshelfers, Einsatz-
umfang, etc.) überprüft. Sollte der Einsatz nicht 
über den Maschinenring vermittelt werden, sind 
die für die Verrechnung notwendigen Unterlagen 
(Einsatzliste(n) und Rechnung) möglichst rasch 
nach Beendigung des Einsatzes, längstens aber 
innerhalb eines Monats der SVS vorzulegen. 

Nähere Auskünfte dazu erhalten Sie bei der SVS 
bzw. finden Sie in unserem Informationsblatt  „So-
ziale Betriebshilfe“. 

Im Falle eines Einsatzes infolge Arbeitsunfall oder 
Berufskrankheit ist innerhalb von fünf Tagen eine 
Unfall- bzw. Berufskrankheitsmeldung bei der SVS 
zu erstatten. Dies ist eine wesentliche Vorausset-
zung für die Verrechenbarkeit der Betriebshilfeleis-
tung. 
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Abgeltung der Sozialen Betriebshilfe mittels 
Pauschalbetrag (Pauschale Betriebshilfe)
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Infoblätter zu vielen wichtigen Themen finden Sie im Internet unter svs.at/info.
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